
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/10/20 92/04/0188
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1992

Index

L10103 Stadtrecht Niederösterreich

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §18 Abs4;

AVG §56;

GewO 1973 §198 Abs5 idF 1988/399;

Statut Krems/Donau 1977 §38 Abs3 Z7;

VwGG §42 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Liegt dem Bescheid des Stadtsenates kein rechtmäßig zustande gekommener Kollegialbeschluß zugrunde, ist er als

von einem unzuständigen Organ erlassen anzusehen.

Schlagworte

Zurechnung von Bescheiden Intimation
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